
Stadt Hohen Neuendorf

Erhaltu ngss atzung Mädchenviertel

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger !

Das Mädchenviertel genießt zu Recht den Ruf, ein an-
genehmes, anspruchsvolles und grünes Wohngebiet zu
sein. Die vororttypische Einzelhausbebauung mit Vil-
len und Landhäusern sowie anderen freistehenden Ein-
zelhäusern unterschiedlicher Entstehungszeiten prägen
im Zusammenwirken mit grünen Vorgärten und baum-
bestandenen Straßen das Orts- und Landschaftsbild.

Diese stadtgestalterischen Qualitäten und die günstige
Lage zum Stadtzentrum mit dem S-Bahnhof Hohen
Neuendorf haben in den vergangenen Jahren zu einer
regen Bautätigkeit im Gebiet geftihrt, die nicht immer
mit der zu erhaltenden städtebaulichen Struktur im
Einklang stand. Trotz dieser Bautätigkeit werden auch
heute noch viele Grundstücke im Gebiet gärtnerisch,
zum Wochenendwohnen oder mit Schlichtbauten ge-
nutzt. Aufgrund der Qualitaten des Viertels und der
Grundsti.icksreserven ist in den kommenden Jahren
noch eine größere Zahlvon Neu- und Umbauten zu eb
warten.

Wanrm eine l '  . 'haltungssatzung
Planerisches Ziel bei der Steuerung dieser
Entwicklung ist es, das Stadtbild des Mäd-
chenviertels vor nachteiligen Vertinderungen
zu schützen. Dabei geht es sowohl um den
Erhalt des Gebietscharakters als Ganzes, wie
auch um den Schutz einzelner Gebäude, die
das Ortsbild in besonderer Weise prägen
oder die von besonderer Bedeutung für die
Siedlungsgeschichte des Viertels sind. Der
Abriss ortsbildprägender und baugeschicht-
lich bedeutsamer Gebäude zum Zweck einer

profitableren Neubebauung soll verhindert werden, um
die seit Anfang des vorigen Jahrhunderts gewachsene
städtebauliche Eigenart und Qualitat des Viertels zu er-
halten. Es geht uns jedoch nicht allein um den bloßen
Erhalt der Baukörper, sondern auch um die Bewahrung
von ortsbildpruigenden Gestaltungsmerkmalen, wie
etwa die untergliederten Fenster bei Gebäuden aus der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ferner sollen
Umwandlungen von Wohngebäuden zu gewerblichen
Zwecken weitestgehend ausgeschlossen werden.
Bei der Enichtung neuer Gebäude soll ein sensibles
Einfügen in das nähere Umfeld und dessen gestalte-
rische Qualitaten sichergestellt werden.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hohen
Neuendorf hat daher eine Satzung zur Erhaltung der
städtebaulichen Eigenart des Gebietes nach S 172
Abs. I Nr. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) beschlos-
sen, die seit dem 23. September 2001 gilt.
Mit diesem Faltblatt möchten wir Sie dartiber informiersn:

was mit der Erhaltungssatzung im Einzelnen
erreicht werden soll,
was künftig einer Genehmigung bedarf und
wie Sie ihren Antrag stellen.
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Was erreicht werclen soll:

Erhalt prägender Gebäude
Die erhaltenswerte Bebauungsstruktur des Mädchen-
viertels ist durchaus nicht homogen. Zweigeschossige
Großvillen und Landhäuser mit ausgeprägten Dächern
aus der Zeitvn l9l0 prägen das Ortsbild vor allem im
Süden des Gebiets. Der Erhalt dieser Gebäude ist auch
aufgrund der baugeschichtlichen Bedeutung für die
Entwicklung Hohen Neuendorfs besonderes Anliegen
der Satzung. Gleiches gilt flir die tiberwiegend in den
20er- und 30er-Jalren entstandenen aveigeschossigen
Einzelhäuser, die sich durch eine einfache Kubatur und
flach geneigte Dächer auszeichnen. Aber auch einige
eingeschossige Einfamilienhäuser, die auf den ersten
Blick eher unscheinbar erscheinen, sind wegen ihres
Beitrags an Prägung des Ortsbildes und ihrer
bebauungsgeschichtlichen Bedeutung erhaltenswert.
So stellt z. B. die Einzel- und Doppelhausbebauung An
den Ro@fuhlen ein erhaltenswertes Ensemble dar.

Erhalt typischer Fenster
Fenster sind die Augen eines Gebäudes. Sie ermög-
lichen nicht nur den Blick von Innen nach Außen, son-
dern sie bestimmen auch maßgeblich den Anblick des
Gebäudes. Die durch Pfosten und Kämpfer unterteilten
und gegliederten Fenster der Altbauten prägen das ein-
zelne Gebäude, aber auch das Ortsbild insgesamt. Der
Einbau einflügeliger ungegliederter Fenster soll mit
Hilfe der Erhaltungssatzung verhindert werden.

Erhalt traditioneller Dächer
Sichtbare Dachflächen, die in der Regel traditionell mit
Dachsteinen gedeckt sind, bestimmen das Ortsbild des
Mädchenviertels. Dachaufbauten sind im erhaltens-
werten Gebäudebestand eher selten oder in Form klei-
ner Schleppgauben in die Dachfläche integrien. Beim
Ausbau von Dächem ftir Wohnzwecke sollte eine
Störung und Verfremdung der Dachflächen vermieden
werden. Flache Dachflächenfenster sind in der Regel
verträglicher als große Gauben.

Zu rückhaltende Farbgestaltung
Bei der Erneuerung der Dacheindeckung sollten bevor-
zugt rote oder rotbraune Dachsteine verwendet wer-
den. Dacheindeckungen in auffiilligen Farben sollen
verhindert werden.
Beim Fassadenanstrich sollen helle, aber nicht grelle
oder aufüillig bunte Farbtöne verwendet werden.


